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B 1273 

73 Der Wahlleiter des Landkreises Kronach 
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl  
des Landrats des Landkreises Kronach  
am 25. September 2022

74 Markt Marktrodach 
1. Änderungssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
des Marktes Marktrodach für den Bereich  
OT Mittelberg 1993 (BGS-EWS Mittelberg 2003)

75 Markt Marktrodach 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung über Aufstellung 
des Bebauungsplans für das „Gewerbegebiet 
Großvichtach“

Der Wahlleiter des 73 
Landkreises Kronach

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Landrats 
des Landkreises Kronach 
am 25. September 2022

Der Landkreiswahlausschuss hat für die Wahl des Land-
rats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ord- 
nungs- 
zahl  
Nr.

Name des  
Wahlvor-
schlags- 
trägers  
(Kennwort)

Bewerberin  
oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand,  
evtl. akademische Grade, 
kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter)

Jahr 
der 
Geburt

01 Christlich-
Soziale 
Union in 
Bayern 
e.V. 
(CSU)

Löffler Klaus 
Landrat

1966

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der 
Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Kronach, 17. August 2022

Der Wahlleiter des Landkreises Kronach
Michael Schaller

Markt Marktrodach 74

1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung 
des Marktes Marktrodach für den Bereich 

OT Mittelberg 1993 
(BGS-EWS Mittelberg 2003)

Vom 20. Juli 2022

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes erlässt der Markt Marktrodach folgende
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung des Marktes für 

den Bereich des OT Mittelberg (BGS EWS 2003)

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung des Marktes Marktrodach für den Bereich des OT 
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Mittelberg vom 25.05.2004 (Amtsblatt Nr. 8 des Marktes 
Marktrodach vom 04.06.2004) wird wie folgt geändert:
§ 9a  Abs. 2 erhält folgende Fassung  

„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit einem Dauerdurchfluss (Q3)

Zählergröße Grundgebühr jährlich 
bis  4,0 m³/h  36,00 €
bis 10,0 m³/h  72,00 €
bis 16,0 m³/h 120,00 €
bis 25,0 m³/h 180,00 €

über 25,0 m³/h „240,00 €“

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Marktrodach, den 20. Juli 2022
Markt Marktrodach

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister

Markt Marktrodach 75

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);

Öffentliche Bekanntmachung  
über Aufstellung des Bebauungsplans  
für das „Gewerbegebiet Großvichtach“

Der Marktgemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 
06.04.2020 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 
Ausweisung eines Gewerbegebietes in Großvichtach in 
seiner Fassung vom 25.03.2019.
Dieser Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu werden gem. § 10 Abs. 1 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) durch diese Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Kro-
nach war nicht erforderlich.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs.

Marktrodach, den 22.08.2022

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


